
dacht sein. Sie muß der Handlung und dem Täter 
genauso entsprechen wie eine Gefängnisstrafe, bei der 
von vornherein feststeht, daß sie zu verbüßen ist. Ein 
leichtfertiges Verhalten gegenüber der Strafhöhe bei 
dieser Strafart ist ebenso gefährlich und für unsere 
demokratische Justiz schädlich, wie die Auswertung 
einer falschen Freiheits- oder Geldstrafe.

Der Tendenz, die Strafen zu erhöhen, weil bedingte 
Verurteilung erfolgt, muß besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt und ihr entschieden entgegengetreten wer
den; sie bedeutet eine unzulässige Schlechterstellung 
des Verurteilten, auch wenn davon ausgegangen wer
den muß, daß die Frage der Strafverbüßung in erster 
Linie von diesem selbst abhängt. In den Fällen, in 
denen eine nachträgliche Verbüßung der Strafe not
wendig wird, tritt deren Unrichtigkeit klar in Erschei
nung, wenn sie nicht in einem richtigen Verhältnis zur 
Gesellschaftsgefährlichkeit der , Handlung und der 
Persönlichkeit des Täters steht.

JOACHIM RYMON,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Kreises Rochlitz

Die Entscheidung gern. § 270 StPO 
ist für die Zivilgerichte bindend

Die Ausführungen von G ö h r i n g  in NJ 1957 S. 739 
zu der Frage, ob das unzuständige Zivilgericht, an das 
irrigerweise das Strafgericht die Klage zur Verhand
lung und Entscheidung über die Höhe des Anspruchs 
gern. § 270 StPO verwiesen hat, eine weitere Verwei
sung vornehmen darf, können nicht unwidersprochen 
bleiben.

Göhring meint, man könne den „Eindruck ge
winnen“, daß der vom 2. Zivilsenat des Obersten 
Gerichts in seinem Urteil vom 7. Juni 1956 (NJ-Recht- 
sprechungsbeilage 1956 Nr. 4 S. 55) zuletzt angeführte 
Gesichtspunkt der (beschleunigten Erledigung der zivil- 
rechtlichen Ansprüche den Ausgangspunkt für die Be
trachtungen des Senats gebildet habe. Obwohl kein 
Anhalt für einen solchen Eindruck gegeben ist, ist der 
Gesichtspunkt der Beschleunigung durchaus gewichtig 
und unbedenklich, zumal das Ergebnis in keiner Weise 
den gesetzlichen Bestimmungen widerspricht, was 
letztlich auch Göhring nicht behaupten kann. Er läßt 
sich offenbar davon leiten, jede Verweisung an das un
zuständige Gericht müsse korrigiert werden können, 
damit in jedem Falle die Entscheidung des sachlich zu
ständigen Gerichts gewährleistet ist. Eine Erörterung 
mit dieser Blickrichtung ist aber nicht richtig. Man 
kann bei der Untersuchung eines Problems doch sicher 
nicht von möglichen Fehlentscheidungen ausgehen. Bei 
der hier zu erörternden Frage muß in der Tat vom 
Sinn und Zweck des zivilrechtlichen Anschlußvenfah- 
rens ausgegangen werden. Es unterliegt keinem Zwei
fel, daß die Möglichkeit, im Strafverfahren zugleich 
den Schadensersatzanspruch geltend machen zu können, 
der raschen Erledigung der aus der Straftat sich er
gebenden zivilrechtlichen Ansprüche dient. In dieser 
Verfahrensart kommt der sowohl für den Strafprozeß 
als auch für den Zivilprozeß geltende Grundsatz der 
Konzentration des Verfahrens im Sinne der Be
schleunigung besonders deutlich zum Ausdrück. Die 
beschleunigte Durchführung der Gerichtsverfahren ist 
ein Grundprinzip unseres sozialistischen Prozeßrechts. 
Diesem Grundsatz dienen im Rahmen der hier inter
essierenden Frage die Vorschriften der §§ 276 ZPO und 
48 AGG. Danach ist der Venweisungsbeschluß des 
Zivilgerichts bzw. des Arbeitsgerichts bindend. Es 
dürfte auch unbestritten sein, daß der im Strafprozeß 
gern. § 227 StPO ergangene Beschluß (für das Gericht, 
an das die Sache verwiesen worden ist, bindend ist, ob
wohl auch hier dies nicht ausdrücklich im Gesetz ge
sagt ist. Es ergibt sich also, daß im Zivil-, Arbeits- und 
Strafprozeß der Verweisungsbeschluß für das vom 
ersten Gericht als zuständig befundene Gericht bin
dend ist.. Der offensichtliche Sinn dieser Regelung ist 
der, unnötige weitere Verweisungen, die die Parteien 
verärgern und außerordentlich zeitraubend sind, zu 
vermeiden. Es ist nach meinem Dafürhalten kein 
Grund zu sehen, weshalb die für die genannten Pro
zeßarten getroffene Regelung ausgerechnet für das An
schlußverfahren nicht gelten soll, obwohl gerade dieses 
Verfahren geschaffen worden ist, um eine schnelle Er

ledigung der Schadensersatzansprüche zu ermöglichen. 
Dem stehen — wie bereits oben erwähnt — die gesetz
lichen Bestimmungen keineswegs entgegen. Gerade das 
Gegenteil ist der Fall.

Ich stimme Göhring darin zu, daß die Vorschrift des 
§ 270 StPO weder auslegungsfähig noch auslegungs
bedürftig ist. Hier wird doch bestimmt, daß „die Klage 
zur Verhandlung über die Höhe des Anspruchs an das 
zuständige .Zivilgericht zu verweisen“ ist. Demzufolge 
ist das Strafgericht im gegebenen Falle gehalten, in 
eine Prüfung der Zuständigkeitsfrage einzutreten. Es 
muß also prüfen, welches Zivilgericht für die Verhand
lung über die Höhe des im Strafprozeß geltend ge
machten Schadensersatzanspruches örtlich und sachlich 
zuständig ist. Das Ergebnis, dieser Prüfung ist im ent
scheidenden Teil des Strafurteils enthalten und besagt, 
daß dieses Zivilgericht, an das verwiesen wird, für zu
ständig 'befunden worden ist. Daß sich nun das Straf
gericht mit der Frage der Zuständigkeit des Zivil
gerichts erst befaßt, nachdem es über den Grund „ent
schieden“ hat, wie es Göhring ausdrückt, scheint mir 
nicht richtig zu sein. Es ist selbstverständlich, daß man 
nicht gleichzeitig zwei Gedankengänge verarbeiten und 
auch zum Ausdruck bringen kann. Das muß zwangs
läufig immer in einer gewissen Aufeinanderfolge ge
schehen. Es kann doch aber nicht geleugnet werden, 
daß vom Strafgericht bezüglich des Schadensersatzes in 
unmittelbarem Zusammenhang über den Grund des 
Anspruchs auch über die Zuständigkeit des Zivil
gerichts zu entscheiden ist, wenn nach § 270 StPO ver
wiesen wird. Es kann also nicht daran vorbeigegangen 
werden, daß das Strafgericht tatsächlich eine Entschei
dung über die Zuständigkeit des Zivilgerichts getroffen 
hat. Damit ist die Schadensersatzklage nunmehr 'bei 
diesem Zivilgericht anhängig, wobei zu beachten ist, 
daß doch in diesem Zeitpunkt eine rechtskräftige, das 
Zivilgericht 'bindende Entscheidung des Strafgerichts 
über den Grund des Anspruchs und damit zugleich 
über die Zuständigkeit des iZivilgerichts vorliegt.

Wie Göhring die Vorschrift des § 270 StPO aufgefaßt 
wissen will, ist nicht klar ersichtlich. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zu 2 
seines Artikels. Dort wird aber lediglich festgestellt, 
daß „zuständiges“ Zivilgericht i. S. des § 270 StPO das 
Gericht sei, das nach den Bestimmungen über die sach
liche Zuständigkeit zur Entscheidung über Streitig
keiten der betreffenden Art berufen sei. Diese Fest
stellung ist zweifellos richtig, steht doch aber der im
o. a. Urteil dargelegten Auffassung keineswegs ent
gegen.

Göhring glaubt nun weiter, daß für eine „Konstruk
tion“ keine Notwendigkeit bestehe, weil eine eventuell 
erforderlich werdende Weiterverweisung nur eine Ver
zögerung von einigen Tagen bedeute. Er ist offenbar 
der Meinung, daß das Zivilgericht eine Weiterverwei
sung von Amts wegen und außerhalb der mündlichen 
Verhandlung anordnen könne. Offenbar stellt es sich 
Göhring so vor, daß der Vorsitzende die Versendung 
der Akten an das nach seiner Meinung zuständige Ge
richt verfügt. Das wäre ein Praktizismus, der nicht 
hingenommen werden kann, der im übrigen unter Um
ständen die Erledigung der Sache dann erheblich ver
zögern könnte, wenn das Gericht, an das die Akten ab
gegeben worden sind, anderer Auffassung ist. Richtig 
ist vielmehr, daß sich das jetzt beim Zivilgericht an
hängige Verfahren nach den Vorschriften der ZPO 
richtet. Wenn also eine weitere Verweisung für zu
lässig erachtet wird, dann könnte dies nur unter Be
achtung des § 276 ZPO geschehen. Nach dieser Bestim
mung setzt aber die Verweisung einen Antrag des Klä
gers voraus. Über diesen Antrag ist in der Regel auf 
mündliche Verhandlung zu entscheiden. Das Zivil
gericht müßte also Termin zur mündlichen Verhand
lung anberaumen, erst dann könnte es auf den Antrag 
des Klägers die Verweisung 'beschließen. Das dürfte 
nicht nur eine Verzögerung von „einigen Tagen“, son
dern von einigen Wochen mit sich bringen. Wird die 
Zulässigkeit einer weiteren Verweisung seitens des 
Zivilgerichts schlechthin bejaht, dann müssen auch die 
übrigen Vorschriften der ZPO zur Anwendung kom
men. Es kann sich also ergeben, daß die Frage der Zu
ständigkeit streitig wird und unter Umständen sogar 
die abgesonderte Verhandlung und Entscheidung
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